
326 Fünftes Buch: Erbrecht.

Die Feststellung begründet die ist, daß ein anderer Erbe nicht vor-

Vermuthung, daß der Fiskus gesetz= handen ist.
licher Erbe sei.

Der Feststellung hat ——
1965. eine öffentliche Auffor= Zweiter Titel.
derung zur Anmeldung der Erbrechte Haftung des Erben für die Nach—
unter Bestimmung einer Anmeld- laßverbindlichkeiten ).

ungsfrist vorauszugehen; die Artder I. Nachlaßverbindlichkeiten.
Bekanntmachung und die Dauer der

Anmeldungsfrist bestimmen sich nach 1967. Der Erbe haftet für die
den für das Aufgebotsverfahren gel- keiten ).... Nachlaßverbindlich=

tenden Vorschriften. Die Auffor= Zu den Nachlaßverbindlichkeiten
derung darf unterbleiben, wenn die gehören außer den vom Erblasser
Kosten dem Bestande des Nachlasses gehören außer den vom Erblasser

gegenüber hältnismäßig groß herrührenden Schulden die den Erben
sind. er unverhältnißmäßig groß als solchen treffenden Verbindlich-
sind.

Ein Erbrecht bleibt unberücksich- keiten, insbesondere die Verbindlich
. . . keiten aus Pflichttheilsrechten, Ver-

tigt, wenn nicht dem Nachlaßgerichte mächtnissen und Auflagen.
binnen drei Monaten nach dem Ab- Der Erbe trägt die Ko-
laufe der Anmeldungsfrist nachge- 1968. sten derstandesmäßigen
wiesen wird, daß das Erbrecht be- Beerdigung des Erblassers.
steht oder daß es gegen den Fiskus ) Der Erbe ist ver-

im Wege der Klage geltend gemacht 1969. Pflchrer Familienan=
ist. Ist eineöffentliche Aufforderung gehörigen des Erblassers, die zur

nicht tige Fesse so begint die dei Zeit des Todes des Erblassers zumonatige Frist mit der gerichtlichen — —

Aufforderung, das Erbrecht oder die dessen Hausstande gehört und von
  ihm Unterhalt bezogen haben, in den

Erhebung der Klage nachzuweisen. ersten dreißig Tagen nach dem Ein-

1966. Von dem Fiskus als tritte des Erbfalls in demselben Um-
 gesetzlichem Erben und fange, wie der Erblasser es gethan

gegen den Fiskus als gesetzlichen hat, Unterhalt zu gewähren und die
Erben kann ein Recht erst geltend Benutzung der Wohnung und der
gemacht werden, nachdem von dem Haushaltsgegenstände zu gestatten.
Nachlaßgerichte festgestellt wordenDerErblasserkanndurch letztwillige

—=

1) Haftung des Erbendeines im Ausland lebenden Deutschen S. 24.
2) UeV. betr. die Einweisung in die Erbschaft eines Verschollenennach

älteren Rechten s. S. 161, 162.
3) Diese Bestimmung knüpft an gutes altdeutsches, insbesondere altsächsisches

Recht an, das Recht des „Dreihigsten“, vgl. die schöne Auffassung desselben bei
Homeyer in der Abh. des Verl. Akad. 1864 S. 200, Stobbe, D. Privatrecht
Bd. V S. 23—25 — § 1969 ist von der RTK. (als § 1944 a) eingefügt

worden. BRTK. S. 171, 172. Agl. Sächs. BGB. 2227, 2249, aber auch
schon Sachsensp. 1 22 § 1.
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Verfügung eine abweichende Anord= Gläubiger vor den Verbindlichkeiten
nung treffen. aus Pflichttheilsrechten, Vermächt-

Die Vorschriften über Vermächt- nissen und Auflagen zu befriedigen,
nisse finden entsprechende Anwend= es sei denn, daß der Gläubiger seine
ung. Forderung erst nach der Berichtig-

II. Aufgebot der Nachlaß-  deser Verbindlichkeiten geltend
gläubiger. Einen Ueberschuß hat der Erbe

1070. Die Nachlaßgläubiger zum Zwecke der Befriedigung des
 können im Wege des Gläubigers im Wege der Zwangs-

AufgebotsverfahrenuszurAnmeldungvollstreckung nach den Vorschriften
ihrer Forderungen aufgefordert wer= über die Herausgabe einer ungerecht-

den. fertigten Bereicherung 1) herauszuge-

1971. Pfandgläubiger und ben. Er kann die Herausgabe der
 Gläubiger, die im Kon-noch vorhandenen Nachlaßgegen-

kurse den Pfandgläubigern gleich= stände durch Zahlung des Werthes
stehen, sowie Gläubiger, die bei der abwenden. Die rechtskräftige Ver-
Zwangsvollstreckung in das unbe= urtheilung des Erben zur Befriedig-

wegliche Vermögen ein Recht auf ung eines ausgeschlossenen Gläubi-
Befriedigung aus diesem Vermögen gers wirkt einem anderen Gläubiger

haben, werden, soweit es sich um diegegenüber wie die Befriedigung.

Befriedigung aus den ihnen haften- 1974.  Ein Nachlaßgläubiger,
den Gegenständen handelt, durch  der seine Forderung
das Aufgebot nicht betroffen. Das später als fünf Jahre nach dem Erb-
Gleiche gilt von Gläubigern, deren falle dem Erben gegenüber geltend

Ansprüche durch eine Vormerkungmacht, steht einem ausgeschlossenen
gesichert sind oder denen im Konkurs Glänbiger gleich, es sei denn, daß
ein Aussonderungsrecht zusteht, in die Forderung dem Erben vor dem
Ansehung des Gegenstandes ihres Ablaufe der fünf Jahre bekannt ge-
Rechtes. worden oder im Aufgebotsverfahren

1972. Pflichttheilsrechte, Ver-angemeldet worden ist. Wird der
 mächtnisse und Aufla= Erblasser für todt erklärt, so beginnt

gen werden durch das Aufgebot nicht die Frist nicht vor der Erlassung des
betroffen, unbeschadet der Vorschrift die Todeserklärung aussprechenden
des § 2060 Nr. 1. Urtheils.

1973. Der Erbe kann die Be.-Die dem Erben nach § 1973
 friedigung eines im Abs. 1 Satz 2 obliegende Verpflicht-

Aufgebotsverfahren ausgeschlosse= ung tritt im Verhältnisse von Ver-

nen Nachlaßgläubigers insoweit ver= bindlichkeiten aus Pflichttheilsrech-

weigern, als der Nachlaß durch die ten, Vermächtnissen und Auflagen
Befriedigung der nicht ausgeschlos= zu einander nur insoweit ein, als

senen Gläubiger erschöpft wird. Der der Gläubiger im Falle des Nachlaß-
Erbe hat jedoch den ausgeschlossenen konkurses im Range vorgehen würde.

1) §§ 812—822.
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